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v^e. Königliche Majestät von Preußen rc. ein
gedenk, daß hie und da die den Offizieren Höchst 
Jhro Armee von ihren Vorgesetzten zuerkannterr 

u Strafen nicht immer mit der, dem gesammten 
Offizier-Stande gebührenden Achtung angeorv- 
nec wurden, verordnen in Hinsicht auf diese Ver- 
fahrungsart sowohl, als auf die Bestrafungen 
der Offiziere überhaupt hiemit folgendes:

Kein Militair-Vorgesetzter hat das 'Recht, 
seine untergebene Offiziere, wie es wohl sonst 
schon wegen kleiner Exerzier - Fehler geschah, 
durch einen Unter-Offizier und zwei Mann nach 
dem Arrestorte abführen zu lassen. Befindet 
sich ein Vorgesetztex in der Nothwendigkeit, über 
einen Offizier die Arreststrafe zu verhängen, so 
geht dieser allein, oder in Begleitung eines an
dern Offiziers in seinen Arrestort und sendet sei
nen Degen an seinen Vorgesehten. Nur bei 
groben Verbrechen ist die Arretirung in Beglei
tung eines Offiziers, Unteroffiziers und zwei 
Mann als SicherheitS-Maaßregel noch ferner
hin erlaubt.

Befindet sich ein Offizier in Arrest und Unter
suchung, so darf er eben so wenig auf die er
wähnte Art nach dem Orte deS Verhörs und nach 
seinem Arrestorte zurückgebracht werden! Bl.ß 
ein älterer Offizier begleitet ihn hin und zurück, 
wöbei er seinen Degen, so lange er über die 
Straße zu gehen hat, zurück erhalt. Nur eben
falls bei groben Verbrechen oder roher Gemüths
art des Verhafteten ist die oben angegebene Ver- 
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fa5rungsart als Sicherheit - Maaßregel noch 
gestattet.

Wenn ein Offizier künftighin über eine noch 
constarirre Beschuldigung in Untersuchung ge- 
räth, so darf diese nicht mehr damit beginnen. 
Laß man den Offrzier sogleich in Arrest setzt, son
dern eö ist vorher der Gang der Untersuchung 
abzuwarten, und dann erst im Fortichreiten oder 
nach Endigung derselben d?r Arrest entweder als 
Sicherheits-Maaßregel oder als Strafe zu ver
hangen.

Se Königliche Majestät hegen zu dem Ehr
gefühl der Offiziere Höchst Ihrs Armee das Ver
trauen, daß ein von den Vorgesetzten ohne Zeu
gen gegebener Verweis in den meisten Fallen 
feinen Zweck nicht verfehlen wird

Schlagt diese mildere Bestrafung nicht an, 
dann mag ein Verweis bei versammelten Offi« 
zierö-CorpS in ernsthaften, jedoch nicht beschim
pfenden Ausdrücken folgen. Eine Zurechtwei
sung un Tone des unterrichtenden Vorgesetzten 
bet Exerz er - ober kleinen Diest-Fehlern ist für 
keinen Verweis zu achten.

Wenn die beiden vorbenannten Bestrafungs
arten ihre Wirkung verfehlt haben, oder bei be- 
deutcnbcrn Vergehungen wird der Verweis in 
abgemeffenen Worten, die zugleich die Thatsa
che, welche solchen nach sich gezogen hat, genau 
angeben, dem Parole-Befehl beigefügt und in 
die Parole-Bücher eingetragen.

Es bleibt der E nficht der Militair-Vorgesetz
ten überlassen, zu bestimmen, ob, je nach Maaß,
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gäbe der Größe des Vergehen-, oder der roheren 
Gemüthsart des Bestraften, oder der æffern 

• Wiederholung emeS gleichen Vergehens der Ver
weis bei dem Bataillon, oder dem Regiment, 
oder der Brigade, oder der Division bekannt zu
machen und den Parole-Büchern einzuverleiben 
ist. Die Sammlung dieser Strafbefehle wird 
einen Maaßsiab abgcben, wie weit ein Offizier- | 
Corps in der Bildung vorgerückt ist.

Eine strengere Bestrafungsark ist Stubenar
rest mit der an sich schon natürlichen Bestim- I 
niinig, daß derjenige, welcher auf Treue und 1 
Glauben unter dieser milderen Verhaftung steht, 
und dennoch seinen Arrestort verläßt, nicht mehr 
fähig fenn könne, Offizier zu bleiben, da er feine , 
Wortbrüchigkeit durch seine Arrest- Verlassuug 
hinlänglich dargethan h .t. Jede verhängte Är- 
reststrafe wird den Parole-Büchern einverleibt 
und in den Eonduiten« Listen bemerkt.

Eben so wenig kann ein Offizier, dem die Ein
sicht von seinen Pflichten so sehr mangelt, oder ■ 
Der eines so störrigcn Eharacters ist, daß er sich 1 
in die Subordinations-Verhältnisse nid)t fügen 
will, und der sich wiederholt eines subordina
tions widrigen Betragens schuldig macht, länger 
in seinen Posten bleiben und Se. Majestät wol- 
len ernstlich, das; ein solcher daraus entfernt werde. i

Allerhöchst Dieselben bemerken hiebei mißfäl
lig, daß eg sich besonders in den letzten Zeiten ge
zeigt hat, daß hie und da die jüngeren Offiziere 
in öffentlichen Gesellschaften, auf Bällen, Re- 
sourcen k. sich der Achtung entbunden glauben, .



welche fte dem Range jedes ältern Offiziers schul
dig sind. Ern solches unverständiges Benehmen 
zeigt von Mangel an Kultur und Einsicht. Der
jenige Offirii' , welcher sich ein solches Betragen 
nrftuibr, offenbart hiedurch seine Unfähigkeit, im 
bien're weit.r aufzusteigen, und eben so erklärt 
der ältere Offizier, welcher schwach genug ist, 
zu gestatten, daß ein jüngerer sich gegen ihn ver
gißt, feine Unwürdigkeit, dem ihm verliehenen 
Posten vorzustehen. Beides soll in den Condui- 
temListen beme kt werden. Ueberhaupt haben 
die Hähern Vorgesetzten, so wie die altern Offi
ziere die Verpstichtung und das Recht, die Unbe
dachtsamkeit der jüngern oder ungebildeten Mit- 

B glieder des gestimmten Offizier-Standes in Füh
rung unschicklicher Reden und Aussprechung un
geziemender Urtheile über öffentliche Angelegen
heiten oder Stüatsverhältniffe in die Schranken 
der Behutsamkeit zurückzuführen, so wie das vor
sichtige Betragen derselben bei jeder Gelegenheit 
in sorgsame Obhut zu nehmen.

Se. Majestät wollen hiermit den höhern Wi- 
litair Befehlshabern es aufS ueuezurPfli ht ma- 

, ’ chen, darüber zu wachen, daß ihre Untergebenes 
und besonders die jüngeren Offiziere sich keine 
Verletzung der Bescheidenheit und Achtung gegen 
Persoiren vom Eivil-Stande zu Schulden kom
men lassen. Die Vorgesetzten sollen ihre Unter
gebene durch Beispiel und Lehre überzeugen, daß 
nur ein höfliches Betragen gegen Personen an- 

j derer Stande den Mann von Erziehung bezeichne 
und ihm am gewissesten die öffentliche Achtung 



sichere, deren 'em entgegengesetzte/ Benehmen 
unausbleiblich unwürdig macht, während solches 
Erbitterung herbeiführt und die Harmonie und 
Eintracht stört, die zwischen Militair- und Civil- 
Beamten eines Staats ve.nunfrigcrweise herr
schen müssen.

Ein Offizier, der sich dem Trünke ergiebt oder i 
mit lüderlichen und gemeinen Weibspersonen un
anständige Verbindungen eingeht, oder mit Leu
ten von schlechtem Rufe Gesellschaft hegt, oder 
gemeine Oerter befuchc, oder aus dem Spiel ein 
Gewerbe macht, oder die Subordinations-Ver
haltnisse in der den Offizieren höhern RangkS 
schu'digen Achtung ni t zu ehren versteht, ooer 
auf andere Art eine niedere Denkungsart verrath, 
muß, so lange er nicht Beweise fernes gebesserten 
Lebenswandels giebt, des Avancements für un
fähig erklärt werden -Hierüber entscheidet b:e 
ans drei'otertheile der Stimmen steigende Mehr
heit der Offiziere eines Regiments. Jedem Offi
ziere steht das Recht zu, den Antrag zu einem 
solchen Ehrengericht zu machen; dem Verurtheil
ten bleibt jedoch das Recht, im Fall er sich mit 
Unrecht beschuldigt glaubt, auf Untersuchung zn 
dringen, die Dann aber in einem andern Regimen- 
te, als in dem, worin er dient, geführt wird.

Dec Arrest in einer besondern Offizier-Arrest- 
Stube verbliebe dann nur für biejenigen, welche 
sich oft wiederholter Vergehungen oder esnes gro
ben, eine Crimmal-Unterfuchung nach sich zie
henden Verbrechens schuldig gemacht haben.

Se. Majestät h^gen ił der vorschreitenden
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Aulkur der Offiziere Höchst. Ihrs Armee das 
vertrauen, daß der Fälle, wo Offiziere durch 
Bestrafung zu ihrer Pflicht anqehalten werden 
Knüffen, immer weniger werden dürften. Wenn 
jbtc Offiziere eines Regiments sich wechselseitig 
'unter einander sorgsam bewachen, die altern Offi
ziere ihre jüngern Kameraden bei Zeiten warnen, 

Ł Die pünktliche Ausführung jeder übertragenen 
-Dienstpflicht zur Ehrensache gemacht und der gu
te Ruf des ganzen Offizier Corps als der Antheil 

' .jedes Einzelnen angesehen wird, dessen Schmäle
rung nicht zu glatten, der Ehrgeiz eines jeden 
Mitgliedes des Offizier-CorpS seyn muß;'so wird 

M der höhere Vorgesetzte ßch selten in der unange- 
!' nehmen Nothwendigkeit befinden, Männer, de

ren Stand und Bildung fie eines äußern Antrie
bes zur Pflicht? Erfüllung entheben sollten, mit 

i ; Strafen belegen zu müssen.
Schließlich erklären Seine Königliche Maje

stät, baß es Allcrhöchstdenenfelben zum Wohl
gefallen gereichen wird, wenn sich ein Offizier- 
Corps durch Dienstpünktlichkeit feiner Mitglie- 

, der, durch achtungsvolles Betragen unter sich 
und anständige Behandlung der übrigen Stände 

- auf eine vortheilhafte Art auszeichnet, und wer
den Allerhöchstdieselben einem solchen Corps ihre 
Werthschätzung bezeigen und durch Zuwendung 
außerordentlicher Vortheile gern bethätigen.

Kôàsvcrg den Zten August i8o8.

- Frikdnch Wilhelm.


